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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

GmbHG §16a Abs2;

VStG §9 Abs1;

Rechtssatz

Der Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH kann sich nicht auf eine wirksame Ausübung des Rücktrittsrechtes

berufen, wenn er keinen tauglichen Adressaten seiner Willenserklärung darzutun vermag. Der bloß dem

Firmenbuchgericht gegenüber erklärte Rücktritt ist jedenfalls unwirksam (vgl Gellis, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 4.

Auflage 2000, S 212, RZ 1).
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